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Strassenraum
Platzsituation
Bebauung

Mögliche städtebauliche Entwicklung

Gebäudekanten
Gemeindegrenze

Aus den Abbildungen ist beispielhaft ersichtlich, wie durch die gezielte Setzung von wenigen Volumen sowie durch die Pflanzung 
einer gegenüberliegenden Baumreihe die Verbindung zwischen Bättwil Dorf und Bättwil Bahnhof gestärkt werden kann. Das Ro-
senmattquartier kann dadurch zu einem Teil von Bättwil werden.
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C2	 Bättwil Dorf und Bättwil Bahnhof werden eins

Massnahmen
1. Der Bereich bis und mit der alten Sägerei wird im 
Masterplan für das Bahnhofsgebiet mit betrachtet. 
Dieser berücksichtigt die Stärkung der Verbindung zwi-
schen Bättwil Bahnhof und Bättwil Dorf.

2. Bei einem Neu- oder Umbau der alten Sägerei wer-
den die im Masterplan definierten Leitlinien umgesetzt.

3. Die Gemeinde übernimmt eine aktive Rolle in der 
weiteren Entwicklung der alten Sägerei zusammen mit 
den involvierten Gemeinden und setzt sich für eine 
Nutzung mit regionaler Bedeutung ein.

Analyse
Zwischen Bättwil Dorf und Bättwil Bahnhof (Rosen-
mattquartier) klafft eine Lücke. Vom historischen Orts-
kern herkommend erscheint Bättwil nach dem Gewer-
begebiet als abgeschlossen. Das Rosenmattquartier 
wird nicht mehr als Teil von Bättwil wahrgenommen. Es 
wird von Einheimischen wie auch Besuchern der Ort-
schaft Flüh zugeordnet.

Ziele

·· Die Verbindung zwischen Bättwil Dorf und Bättwil 
Bahnhof wird gestärkt. Dadurch werden die beiden 
Ortsteile zu einem Ganzen.

·· Nutzung und Gestaltung der alten Sägerei tragen 
zur regionalen Bedeutung des Rosenmattquartiers 
bei. Ihre Gestaltung und Erschliessung trägt ent-
scheidend zur Anbindung des Rosenmattquartiers 
an das Gewerbegebiet und die weiteren Ortsteile 
bei.

Die Verbindung der beiden Dorfteile „Dorf“ und „Bahnhof“ wird mittels baulichen und pflanzlichen Elementen 
verbessert. Die Gemeinde Bättwil wird als Einheit wahrgenommen, wobei die trennende Wirkung der Hauptstras-
se durch verkehrstechnische und gestalterische Massnahmen minimiert wird.  
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D	 Bättwil weiter bauen

D1	 Weiterentwicklung der Wohnquartiere für die Zukunft

Strategie und Massnahmen
„Entwicklungen finden am richtigen Ort statt“
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D	 Bättwil weiter bauen
Hintergrund 
Bättwil ist heute ein Dorf der (sehr unterschiedlichen) 
Quartiere. Einige weisen intakte und gut proportionier-
te Strukturen auf (Bsp. Eichacker), andere sind hetero-
gen bis abweisend (Bsp. Rosenmattquartier). Innerhalb 
dieser Quartierstrukturen kennt und bewegt man sich. 
Die Vernetzung zwischen den Quartieren ist sozial wie 
auch bezüglich der baulichen Verbindungen wenig 
ausgeprägt.

Das Gebiet Eichacker steht schon seit längerer Zeit 
für eine Einzonung zur Diskussion. Im rechtsgültigen 
Zonenplan ist das Gebiet Eichacker bis an die Ben-
kenstrasse der Reservezone zugewiesen. Im Rahmen 
der nachfolgenden Revision der Ortsplanung setzt 
sich der Gemeinderat für die definitive Einzonung des 
Eichackers und das Gebiet in unmittelbarer Nähe der 
Gemeindeverwaltung ein. Der Umgang mit dem Lärm-
schutz wird dabei berücksichtigt.

Leitsätze

·· Die Quartiere Bättwils werden ihrer Eignung ent-
sprechend, abgestimmt auf die jeweiligen Struk-
turen mit Qualitäten und Defiziten, unterschiedlich 
behandelt. Ziel ist eine hohe ortsbauliche Qualität 
ebenso wie eine hohe Lebensqualität.

·· Die Quartiere werden untereinander besser ver-
knüpft. Bättwil wird zu einem erlebbaren, kompak-
ten Dorf, welches sich an den Fuss des Bättwiler 
Berges anschmiegt.

Zonenanpassungen und begrenzte Neueinzonungen 
(Bewilligungsfähigkeit durch den Kanton vorausge-
setzt) sind auf die bestehende Infrastruktur und auf die 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abge-
stimmt. Sie  nutzen den Raum optimal, vervollständi-
gen das bestehende Siedlungsgebiet, schliessen die 
Quartiere ab und werten sie durch ihre hohe bauliche 
Qualität sowie ihre Freiraumgestaltung auf.

bestehende historische und ortsbauprägende Strukturen stärken
Weiterentwicklung ermöglichen
erhalten
Neuorientierung anstreben
Siedlungsgebiet abschliessen

Quartierentwicklung

Gemeindegrenze

bestehende Strukturen weiterentwickeln 
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Weiterentwicklung ermöglichen

Mögliche Weiterentwicklung der Wohngebiete

In den dargestellten Gebieten wird eine weitere Verdichtung ermöglicht. Das heisst, die Voraussetzungen dafür werden in den 
Zonenvorschriften geschaffen, die Umsetzung bleibt den einzelnen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern überlassen. 
Die bestehenden Quartierstrukturen mit der guten Durchgrünung sollen dabei erhalten bleiben.
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D1	 Weiterentwicklung der Wohnquartiere für die Zukunft

Analyse
Bättwil besitzt verschiedene sehr attraktive Wohnquar-
tiere aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Die Quartiere 
sind in sich intakt und nach aussen teilweise stark ab-
geschlossen (insbesondere Eichacker und Brunnacker). 
Die Quartiere sind relativ verkehrsarm und weisen nur 
noch einzelne Baulücken auf. Zudem besteht «hinter» 
dem Bahnhof und dem Coop ein Quartier, welches ei-
gentlich sehr zentral liegt, diese Zentralität aber weder 
bezüglich Erschliessung, Nutzung (Mass und Art) oder 
baulicher Qualität in Mehrwert umsetzt.

Ziele

·· Intakte Quartierstrukturen werden erhalten und 
eine sanfte Weiterentwicklung ermöglicht. Dabei 
steht die Schaffung von zusätzlichen Wohnungen 
im Vordergrund, nur sekundär die Vergrösserung 
der bestehenden Wohneinheiten.

·· Durch die Ermöglichung einer Weiterentwicklung 
der bestehenden Bebauung, welche im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision sorgfältig ermittelt wird, 
wird die Identität der Wohnquartiere erhalten und 
teilweise gar gestärkt.

Massnahmen
Diversifizierung der Zonenvorschriften für die zweige-
schossige Wohnzone, abgestimmt auf die einzelnen 
Quartiere: 

1. In den Gebieten Eichacker und Brunnacker entsteht 
die Qualität durch die grosszügigen Grünbereiche vor 
und hinter den Häusern, welche es zu erhalten gilt. Die 
Ermöglichung der Ergänzung der ansatzweise beste-
henden Zeilenbebauung wird geprüft (d.h. dass man 
zwischen den Häusern bis an die Parzellengrenze bau-
en kann). 

2. In den Quartieren südlich des Dorfes werden die be-
stehenden, von Gärten umgebenen Einfamilienhäuser 
erhalten. Zu prüfen ist die Ermöglichung von zusätz-
lichen Wohneinheiten in den bestehenden Häusern 
durch Nutzungsboni, sowie eine leichte Erhöhung der 
Ausnutzung.

Die Ermöglichung einer massvollen und ortsverträglichen Weiterentwicklung der bestehenden Wohnquartiere 
leistet einen Beitrag zur Innenentwicklung. Sie stärkt die individuellen Identitäten der Quartiere.
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E	 Landschaft differenziert stärken

E1	 Die Qualitäten der Landschaft mit gezielten Einzelmassnahmen stärken

Strategie und Massnahmen
„Entwicklungen finden am richtigen Ort statt“
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E	 Landschaft differenziert stärken
Hintergrund 
Bättwil ist von sehr attraktiven Landschaften umgeben. 
Das Dorf schmiegt sich an den Hangfuss des Bättwiler 
Berges und ist im Norden durch den naturnah bewirt-
schafteten und als ökologisches Vernetzungselement 
wichtigen Haugraben abgegrenzt. In Dorfnähe werden 
die Siedlungsstrukturen durch Obstgärten ergänzt, 
welche allerdings in den letzten Jahren zurückgegan-
gen sind, ebenso die wegbegleitenden Baumreihen. 
Damit gingen für die Landschaftsästhetik wie auch für 
die Ökologie wichtige Elemente verloren.

Nördlich des Haugrabens liegt eine offene, ausgeräum-
te Landschaft, die ihre Qualität durch die spürbare Wei-
te erhält. Ihre Strukturen entsprechen den Anforderun-
gen einer modernen Landwirtschaft.

Leitsätze

·· Die verschiedenen Landschaftstypen werden in den 
ihnen eigenen Strukturen und Funktionen unterhal-
ten und erlebbar gemacht.

·· Massnahmen zur ökologischen Aufwertung und zur 
Steigerung der Landschaftserlebbarkeit, welche der 
Allgemeinheit zugutekommen, werden durch die 
Gemeinde unterstützt.

gut strukturierte Wiese vor dem Dorf

qualitätsvolle weite Landschaft

charakteristische Obstgärten am Hang

Bättwilerberg

3

4

Freiräume und Landschaft

1

2

Gemeindegrenze
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Strukturierte Grünstreifen mit Obstbäumen (Hochstamm) entlang der historischen Wegverbindungen

Aufwertung Dorfkern gemäss Kapitel C1

Siedlungsrand Eichacker: Gestaltung der Fläche zwischen Quartier und Strasse mit Obstbäumen 
und Wildhecken (ev. Koordination mit Lärmschutz) 
Obstgärten am Hang: Ersatzpflanzungen und Neuanlegungen

Wiese vor dem Dorf: Ergänzung mit Einzelbäumen, Baumreihe entlang dem Weg, landschaftli-
chere Gestaltung des Dorfeingangs (Bäume pflanzen vor Kronenhof Parkplatz)

Weite Landschaft: Baumpflanzungen an Wegkreuzungen, Bänke
Weite Landschaft: Förderung strukturreicher Wegränder, Buntbrachen, Blühstreifen

1

2

3

4

5
6
7

Mögliche Entwicklung der Landschaft

Der Plan stellt mögliche Massnahmen dar, in deren Umsetzung die Gemeinde die entsprechenden Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer unterstützen kann. Durch ihre Umsetzung würde die Landschaft und ihre Erlebbarkeit deutlich aufgewertet.
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E1	 Die Qualitäten der Landschaft mit gezielten Einzelmassnahmen stärken

Analyse
Der Landschaftsraum nördlich des Haugrabens verfügt 
durch seine grossflächigen landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen (Wiesen, Felder) über eine charakteristi-
sche Weite. Die ausgeräumte Landschaft verfügt je-
doch über wenige strukturierende Elemente. 

Die Freiräume im Dorf und die Landschaft um Bättwil 
zwischen Haugraben und Bättwiler Berg weisen eine 
charakteristische Strukturierung durch Obstgärten und 
wegbegleitende Baumreihen auf. Diese prägenden Ele-
mente sind teilweise nur noch in Ansätzen erhalten.

Ziele

·· Die Weite der Ebene nördlich des Haugrabens wird 
beibehalten. Zur Steigerung des Landschaftserle-
bens und zur Aufwertung der Lebensräume finden 
in der Landschaft punktuell Eingriffe statt.

·· Gut strukturierte Wiesen mit Einzelbäumen in der 
Ebene und charakteristische Obstgärten am Hang 
des Bättwilerbergs werten die Landschaft auf.

·· Behutsame und ortsgebundene Entwicklungen der 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung werden er-
möglicht.

Massnahmen
1. Auf der Grundlage der kantonalen Gesetzgebung 
zur Mehrwertabschöpfung regelt die Gemeinde die 
Verwendung der ihr zur Verfügung stehenden Beträ-
ge. Wenn möglich werden sie für der Allgemeinheit 
zugutekommende Massnahmen im Landschafts- und 
Freiraumbereich (inner- und ausserhalb des Siedlungs-
gebiets) eingesetzt.

2. Die Grundeigentümer werden von der Gemeinde 
motiviert und unterstützt in der Umsetzung der fol-
genden Massnahmen in absteigender Priorität (nicht 
abschliessend):

·· Aufwertung des Freiraums im historischen Dorfkern.
·· Pflanzung von Einzelbäumen zur Betonung von 

Aussichts- und Aufenthaltspunkten.
·· Pflanzung von Einzelbäumen und Baumreihen zur 

Strukturierung der Landschaft.

1937 2015
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Die attraktive und qualitätsvolle Landschaft rund um Bättwil wird erhalten und aufgewertet. Dabei wird der Zu-
gang verbessert und das Landschaftserlebnis gesteigert. Die Weiterentwicklung der land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung wird gefördert. 
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